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Amtliche Bekanntmachungen

Amt Unterspreewald

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Amtes Unterspreewald  
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.12.2007 (GVBl. I/19 S.286) wird nach Beschluss des Amtsausschusses in öffentlicher Sitzung vom 07.12.2021 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 10.543.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf 10.716.100,00 €
außerordentlichen Erträge auf 110.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf 110.000,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 10.890.300,00 €
Auszahlungen auf 11.961.200,00 €
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.240.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.403.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 649.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.489.400,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 68.300,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der Hebesatz der Amtsumlage wird wie folgt festgesetzt:   37,00 v.H.
2. Die Amtsumlage nach Abs.1 ist bis zum 25. Eines jeden Monats mit jeweils einem Zwölftel des festgesetzten Gesamtbetrages 

von den amtsangehörigen Gemeinden zu zahlen.
3. Die Mehrbelastung zur Amtsumlage nach Abs. 2 ist am 25. November in voller Höhe zu zahlen.
4. Der für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzte Umlagesatz für die Amtsumlage nach Abs. 1 gilt entsprechend § 139 Abs. 1 Bbg-

KVerf i. V. m. § 69 Abs. 1 Ziff.2 BbgKVerf über das Haushaltsjahr 2022 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsgrundlage.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Amtsausschuss von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird auf  10.000,00 €
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Fi-
nanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf  10.000,00 €
festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung 
des Amtsausschusses bedürfen, wird auf  20.000,00 €
festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 50.000,00 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder

Einzelauszahlungen auf 50.000,00 €
festgesetzt.
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2. Soweit in der KomHKV oder im Haushaltsplan mit Vorbe-
richt und Anlagen nichts anderes bestimmt, sind die Auf-
wendungen. Die zu einem Budget gehören, gegenseitig 
deckungsfähig. Das gleiche gilt für Auszahlungen sowie 
Verpflichtungsermächtigungen.

3. Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Bud-
gets ist erst dann auszuführen, wenn weder innerhalb des 
Produkts/Teilhaushaltes die Mehraufwendungen ausgegli-
chen werden können.

4. Für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, die durch 
Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt werden, 
müssen keine über- oder außerplanmäßige Aufwendungen 
beantragt werden. Die Entscheidung des Amtsausschusses 
nach § 5 Abs. 3 entfällt. Die Sätze 1 und 2 gelten für Aus-
zahlungen entsprechend.

5. Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für Auszahlungen bei der 
Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen, 
wenn sie sachlich zusammenhängen.

Golßen, den 21. Feb. 2022

i. A. Schneider
Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

Die Haushaltssatzung 2022 des Amtes Unterspreewald mit den 
Bestandteilen Haushaltsplan, Ergebnisplan mit den entspre-
chenden Teilergebnisplänen, Finanzplan mit den entsprechen-
den Teilfinanzplänen, Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sowie den Anlagen Vorbericht, Produktplan und 
Stellenplan, sind ersatzweise bekannt zu machen. Zu diesem 
Zweck hat die Auslegung ab dem 4. März 2022 zu jedermanns 
Einsicht an den öffentlichen Sprechzeiten des Amtes Unter-
spreewald:

Dienstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und
Donnerstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald zu erfol-
gen.

Golßen, 21.02.2022

i. A. Schneider
Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

§ 6
1. Der Haushalt gliedert sich in 27 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte werden wie folgt zu 12 Budgets verbunden:
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Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Bersteland

Satzung über den Bebauungsplan  
„Nutzungsänderung Spreewaldparkhotel in Kli-

nik für Psychosomatik und Psychotherapie  
im OT Niewitz“ in der Gemeinde Bersteland

Die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Berste-
land hat auf ihrer öffentlichen Sitzung am 01. September 2021 
den Bebauungsplan mit der Bezeichnung „Nutzungsänderung 
Spreewaldparkhotel in Klinik für Psychosomatik und Psycho-
therapie im OT Niewitz“ in der Fassung vom August 2021 als 
Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich der Satzung ist im nachstehenden als An-
lage beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.
Die Satzung wurde durch Verfügung der höheren Verwaltungs-
behörde vom 10. Januar 2022 Aktenzeichen 40358-21-621 
nach § 10 BauGB genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan wird am Tage dieser Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.
Jedermann kann den Bebauungsplan und die dazugehörige Be-
gründung sowie die zusammenfassende Erklärung am Sitz der 
Verwaltung des Amtes Unterspreewald, Nebenstelle Schönwal-
de, Hauptstraße 49, Bauamt, Zimmer S 006, 15910 Schönwald, 
OT Schönwalde während der Dienstzeiten einsehen und über 
seinen Inhalt Auskunft verlangen.
Ergänzend wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung in das In-
ternet eingestellt. Diese Unterlagen können jederzeit unter fol-
gender Internetadresse eingesehen werden:
http:/www.unterspreewald.de
Zusätzlich stehen diese Unterlagen im zentralen Landesportal 
unter den nachfolgenden Internetadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de

Hinweis gemäß § 215 Abs. 1 BauGB
Für die Rechtswirksamkeit der Satzung unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB
Sind durch den Bebauungsplan die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten, kann der Ent-
schädigungsberechtigte Entschädigung verlangen (§ 44 Abs. 3 
Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt gem. § 44 Abs. 4 BauGB, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres in 
dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.

Golßen, den 17.02.2022

gez. Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

Gemeinde Bersteland

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
02.02.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 4-2022
Tenor: Abschluss eines 3. Nachtrages zum 

Vertrag über Leitungsrechte vom 
23.01./06.02.2019 zwischen der Gemein-
de Bersteland und der Windpark Brotte-
witz GmbH & Co. KG - Tischvorlage

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 5-2022
Tenor: Zulassung einer Abweichung über die 

Festsetzungen des Bebauungsplans 
Gewerbepark „Am Stieg I. BA“ in der 
Gemarkung Freiwalde, Flur 2, Flurstück 
1240 - Tischvorlage

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 65-2021
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch zum Bau-
vorhaben: Aufstellung einer Betonmi-
schanlage mit Volleinhausung (Typ ELBA 
Supermobile ESM 105) sowie Errichtung 
von zwei Lagerboxanlagen aus Betonblö-
cken, Flächenbefestigung mit Asphaltde-
cke und Büro- und Sozialgebäude in der 
Gemarkung Freiwalde Flur 2, Flurstück 
1240 - Tischvorlage

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
Davon anwesend: 7
Ja: 6
Nein: 0
Enthaltung: 1
Befangen: 0

Beschlussnummer: 3-2022
Tenor: Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrech-

tes gemäß § 24 Baugesetzbuch
Abstimmungs.
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
Davon anwesend: 7
Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 4-2022
Tenor: Zustimmung zur Errichtung einer temporä-

ren Baustellenzufahrt und einer dauerhaf-
ten Grundstückszufahrt an der L 71 zum 
Grundstück Dorfstraße 47 in Drahnsdorf

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
Davon anwesend: 7
Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg

Hauptsatzung der Gemeinde Krausnick-
Groß Wasserburg vom 15.02.2022

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)
§ 2 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
§ 3 Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)
§ 4 Einsicht in Beschlussvorlagen (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
§ 5 Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)
§ 6 Entscheidungen der Gemeindevertretung über Vermö-

gensgegenstände der Gemeinde (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 Bbg-
KVerf)

§ 7 Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder anderen 
Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)
§ 9 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendli-

chen (§ 18a BbgKVerf)
§ 10 Bekanntmachungen
§ 11 Geschlechtsspezifische Formulierungen
§ 12. Inkrafttreten

Hauptsatzung der Gemeinde Krausnick- 
Groß Wasserburg vom 15.02.2022

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVB1. I S. 286), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg in 
ihrer Sitzung am 15.02.2022 folgende Hauptsatzung beschlos-
sen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen Krausnick-Groß Wasserburg.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde 
und gehört dem Amt Unterspreewald an.

Anlage: Kartenausschnitt mit Geltungsbereich

Gemeinde Drahnsdorf

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende 
Beschlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindever-
tretung vom 24.01.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher 
Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt ge-
macht:

Beschlussnummer: 60-2021
Tenor: Grundstücksverkauf - Gemarkung Drahns-

dorf, Flur 2, Flurstück 577 (Vorgänger 55) 
- Änderung der Käuferdaten

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
Davon anwesend: 7
Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 2-2022
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Nutzungsänderung eines 
historischen Stalls des Gutes Drahnsdorf 
als Bildungs- und Begegnungsstätte in 
der Gemarkung Drahnsdorf, Flur 1, Flur-
stück 425
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b) Der Anlass bzw. das Vorhaben, weshalb eine Befragung 
durchgeführt werden soll (Gegenstand der Befragung), 
sowie die vorgesehenen Fragen, sind in dem o. g. An-
trag zu benennen. Zum Gegenstand der Befragung sind 
Fragen zu formulieren, über die nur mit „Ja“ oder „Nein“ 
abgestimmt werden kann. Die Einwohnerbefragung kann 
zu mehreren Gegenständen erfolgen (verbundene Be-
fragungen). Es können mehrere Fragestellungen in einer 
Einwohnerbefragung formuliert werden.

c) Die Bekanntgabe der Befragung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 10 der Hauptsatzung mit den 
folgenden Inhalten:

1. Text der Fragestellung
2. Text der Fragestellung
3. Verfahrensablauf der Einwohnerbefragung einschließ-

lich Ort und Zeit der Auslegung des Verzeichnisses 
der Teilnahmeberechtigten

4. Zeitraum und der Ort für die Durchführung der Befragung.
d) Das Befragungsgebiet ist das Gebiet der Gemeinde 

Krausnick-Groß Wasserburg. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Einwohner gem. § 11 Abs. 1 BbgKVerf die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben.

e) Das Amt Unterspreewald legt für jede Befragung 
ein Verzeichnis der teilnahmeberechtigten Personen 
an. Die Eintragung der Teilnahmeberechtigten in das 
Verzeichnis erfolgt von Amts wegen. Bei verbunde-
nen Befragungen wird ein gemeinsames Verzeichnis 
geführt. Das Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten 
wird 14 Tage vor dem Beginn des Befragungszeit-
raums werktags (Montag bis Freitag) während der 
Öffnungszeiten in der Verwaltung öffentlich ausgelegt. 
Die Auslegung endet mit dem Ablauf des 14. Tages 
um 12.00 Uhr. Der Abschluss ist durch den beauf-
tragten Bediensteten des Amtes zu beurkunden. Be-
richtigungsanträge zum Verzeichnis können in diesem 
Auslegungszeitraum gestellt werden.
Im Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird während 
des Befragungszeitraums auch vermerkt, wer die Ant-
wort zum Gegenstand der Befragung abgegeben hat.
Die Einsichtnahme in das Verzeichnis, in dem ver-
merkt wurde, wer an der Befragung teilgenommen 
hat, ist auf die beauftragten Bediensteten des Amtes 
beschränkt.

f) Die Einwohnerbefragung findet innerhalb von drei 
Monaten nach der Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung statt. Die Leitung und Durchführung 
der Einwohnerbefragung obliegt dem Amtsdirektor. Er 
legt die Abläufe für die Befragung in Befragungsloka-
len fest. Der Befragungstermin wird vom Amtsdirektor 
in Benehmen mit dem Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung festgelegt.

g) Die Dauer der Befragung beträgt vier Wochen (1. Tag 
der Befragung: Montag / letzter Tag der Befragung: 
Freitag der 4. Befragungswoche).

h) Die Orte und die Zeiten für die Durchführung der Be-
fragung (Befragungslokale) werden vom Amtsdirektor 
festgelegt und gemäß § 10 öffentlich bekannt ge-
macht.

i) Zur Beantwortung der Fragen werden amtliche Vor-
drucke erstellt, die im Befragungslokal ausgegeben 
werden.

j) Die Antworten sind auf dem amtlichen Vordruck per-
sönlich durch die Teilnahmeberechtigten abzugeben. 
Auf Verlangen ist die Identität durch Vorlage eines 
gültigen Personalausweisdokumentes nachzuweisen. 
Die Antwort darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Die 
Teilnahmeberechtigten geben durch ein Kreuz oder 
auf andere zweifelsfreie Weise auf dem Antwortvor-
druck zu erkennen, ob sie die gestellte Frage mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantworten wollen. Die Antwortvordru-
cke sind in einen Sammelbehälter zu geben.

(3) Das Gemeindegebiet umfasst die Gemarkungen Groß Was-
serburg und Krausnick. Die räumliche Abgrenzung ergibt sich 
aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil dieser 
Satzung ist.

§ 2 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemein-
de Krausnick-Groß Wasserburg seine betroffenen Einwohner 
in wichtigen Gemeindeangelegenheiten förmlich mit folgenden 
Mitteln:

1. Einwohnerfragestunden in der Sitzung der Gemeindever-
tretung, darin enthalten eine Jugendeinwohnerfragestunde

2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen

Zu 1. Einwohnerfragestunde
In den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind alle 
Personen, die in der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg ih-
ren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben 
(Einwohner), berechtigt, kurze mündliche Fragen zu Beratungs-
gegenständen dieser Sitzung an die Gemeindevertretung oder 
den Vorsitzenden zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen 
zu unterbreiten. Die Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht 
überschreiten. Jeder Einwohner kann sich im Regelfall bis zu 
drei unterschiedlichen Themen zu Wort melden. Die Wortmel-
dungen sollen drei Minuten nicht überschreiten. Kann eine Fra-
ge nicht in der Sitzung mündlich beantwortet werden, ist eine 
schriftliche Antwort zugelassen.
Zu 2. Einwohnerversammlung

a) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Ein-
wohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck können Ein-
wohnerversammlungen für das Gebiet und Teile des Ge-
bietes der Gemeinde durchgeführt werden.

b) Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung 
beruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des 
Gebietes, auf das die Einwohnerversammlung begrenzt 
wird, die Einwohnerversammlung ein.
Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntma-
chung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Einwohner-
versammlung entsprechend den Vorschriften für die 
Bekanntmachung der Sitzung der Gemeindevertretung. 
Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung 
oder eine von diesem beauftragte Person leitet die Ein-
wohnerversammlung. Alle Personen, die auf dem Gebiet 
der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg bzw. in dem 
begrenzten Gebiet ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, haben in der Einwohner-
versammlung Rede- und Stimmrecht. Über die Einwoh-
nerversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die 
Niederschrift ist vom ehrenamtlichen Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung zu unterzeichnen und dem Amts-
direktor und den Mitgliedern der Gemeindevertretung 
zuzuleiten

c) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Ein-
wohnerversammlung durchgeführt wird. Der Antrag 
muss schriftlich eingereicht werden und die zu erörternde 
Gemeindeangelegenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur 
Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letzten zwölf 
Monate nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerver-
sammlung waren. Antragsberechtigt sind alle Einwohner. 
Der Antrag muss von mindestens fünf vom Hundert der 
Einwohner des Gemeindegebietes unterschrieben sein.

Zu 3. Einwohnerbefragung
a) Der Gemeindevertretung kann auf Antrag eines Viertels 

der Mitglieder der Gemeindevertretung in wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten in Anwendung des § 13 BbgK-
Verf im Einzelfall eine Befragung der Einwohner beschlie-
ßen. Der Beschluss ist mit Mehrheit der gesetzlichen 
Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung zu fassen.
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(5) Jeder Ortsvorsteher ist vor der Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung gemäß § 46 BbgKVerf anzuhören.
(6) Dem Zweck des Anhörungsrechtes wird entsprochen, sofern 
der Ortsvorsteher über die dem Ortsteil betreffenden anhörungs-
pflichtigen Angelegenheiten rechtzeitig informiert wurde und er 
dadurch die Möglichkeit hatte, sich zu dieser anhörungspflichti-
gen Angelegenheit zu äußern. Die Anhörung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass Änderungen vor Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung möglich sind.
(7) Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsvorsteher tat-
sächlich oder rechtlich an der Wahrnehmung seines Anhörungs-
rechts gehindert ist (§ 46 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf).
(8) Ist der Ortsvorsteher tatsächlich oder rechtlich an der Aus-
übung seines Entscheidungsrechts gehindert, so tritt an seine 
Stelle die Gemeindevertretung (§ 46 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf).
(9) Ortsteilbezogene Aufwendung und Auszahlungen gemäß 
§ 46 Abs. 3b BbgKVerf werden im Rahmen der Haushaltspla-
nung als Budget festgelegt (Ortsteilbudget).
(10) § 6 findet hier Mitwirkung.

§ 4 
Einsicht in Beschlussvorlagen 

 (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
(1) Jeder Einwohner hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in 
öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandeln-
den Tagesordnungspunkten einzusehen.
(2) Dieses Recht kann jeder Bürger während der öffentlichen 
Sprechzeiten der Amtsverwaltung ab dem 5. Tag vor der öffentli-
chen Sitzung bis zu deren Beginn in den Verwaltungsstandorten 
des Amtes Unterspreewald Markt 1, 15938 Golßen und Haupt-
straße 49, 15910 Schönwald im Sekretariat des Amtsdirektors 
wahrnehmen.

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Krausnick-Groß Wasserburg wird von der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Amtes Unterspreewald wahrgenommen. Die Gleich-
stellungsbeauftragte vom Amt Unterspreewald wird vom Amts-
ausschuss auf Vorschlag des Amtsdirektors benannt.
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter haben, Stellung zu nehmen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie 
sich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung wendet und 
den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsit-
zende unterrichtet die Gemeindevertreter hierüber in geeigneter 
Weise und kann der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit 
geben, den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten 
Sitzungen persönlich vorzutragen.

§ 6 
Entscheidungen der Gemeindevertretung  

über Vermögensgegenstände der Gemeinde  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung ist für alle Angelegenheiten der Ge-
meinde zuständig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Gemeindevertretung behält sich die Entscheidung vor:

a) über die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 
Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten 
für Dritte, sowie Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten 
wirtschaftlich gleichkommen, ferner die Aufnahme von Kre-
diten, ab einem Wert von 7.500 EURO, es sei denn, es han-
delt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

b) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 
Grundstücksgeschäften ab einem Wert von 0 EURO,

c) Vermögensgeschäften, ab einem Wert von 15.000 EURO, 
es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung,

k) Eine Abholung des amtlichen Vordrucks zur Befra-
gung durch andere Personen ist zulässig, wenn der 
Teilnahmeberechtigte schriftlich erklärt, dass er nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten das Befra-
gungslokal aufsuchen könnte. Die beauftragte Per-
son muss die Berechtigung zur Entgegennahme des 
amtlichen Vordrucks durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht des Teilnahmeberechtigten nachweisen. 
Die Antwort wird nur gewertet, wenn der Teilnahme-
berechtigte schriftlich eidesstattlich versichert, dass 
er persönlich den amtlichen Vordruck gekennzeichnet 
hat. Die Versicherung und der amtliche Vordruck sind 
zusammen im Befragungslokal während der Zeiten 
gem. Absatz h abzugeben, wobei der amtliche Vor-
druck ohne Möglichkeit der Erkennung der Antwort/
en durch Dritte in das Sammelbehältnis zu geben ist.

l) Eine Beantwortung durch Hilfspersonen ist zulässig, 
wenn der Teilnahmeberechtigte aus gesundheitlichen 
Gründen oder wegen einer körperlichen Behinderung 
nicht in der Lage ist, den amtlichen Vordruck für die 
Beantwortung zu kennzeichnen. Die Hilfsperson hat 
in diesem Falle schriftlich eidesstattlich zu versichern, 
dass sie die Antwort gemäß dem erklärten Willen des 
Teilnahmeberechtigten abgeben hat.

m) Eine Beantwortung per Brief ist ausgeschlossen.
n) Nicht berücksichtigt werden Antworten, wenn

1. kein amtlicher Vordruck verwendet wurde,
2. Vordruck mit anderen Kennzeichnungen, 

Vermerken, Vorbehalten und Zusätzen 
und/oder Streichungen oder mehr als ei-
nem Kreuz versehen ist oder

3. Antworten nicht zweifelsfrei erkennbar 
sind.

o) Das Gesamtergebnis der Einwohnerbefragung wird 
durch öffentliche Auszählung der Antworten ermittelt. 
Der Amtsdirektor legt die organisatorischen Grund-
sätze für die öffentliche Auszählung der Antworten 
und die Ermittlung des Ergebnisses fest. Der Amts-
direktor stellt das Ergebnis der Einwohnerbefragung 
fest und gibt es öffentlich bekannt. Das Ergebnis der 
Einwohnerbefragung ist den Mitgliedern der Gemein-
devertretung umgehend zuzuleiten.

(2) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundes-
rechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 
unberührt.

§ 3 
Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile im Sinne 
von § 45 ff BbgKVerf.:

1. Krausnick
2. Groß Wasserburg

Die Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg wird die Interessen 
beider Ortsteile wahren. Das kulturelle und gesellschaftliche Le-
ben soll gewahrt werden; insbesondere sind die bestehenden 
Einrichtungen in allen künftigen Ortsteilen gleich zu behandeln.
(2) Die in § 3 Abs. 1 genannten 2 Ortsteile werden gegenüber 
den Organen der Gemeinde von jeweils einem Ortsvorsteher 
vertreten. Der Ortsvorsteher wird nach den Bestimmungen des 
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gewählt.
(3) Der Ortsvorsteher hat das Recht, an den öffentlichen und 
nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung mit bera-
tender Stimme teilzunehmen, soweit Angelegenheiten des Orts-
teiles berührt werden.
(4) Der Ortsvorsteher kann zu allen den Ortsteil betreffenden 
Angelegenheiten Vorschläge unterbreiten und Anträge stellen. 
Der Amtsdirektor legt die Vorschläge und Anträge der Gemein-
devertretung zur Beratung und Entscheidung vor, wenn er nicht 
selbst zuständig ist. Der Ortsvorsteher ist über die Entscheidung 
zu informieren.
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(3) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen berühren, vermerkt der 
Kinder- und Jugendbeauftragte, wie die Beteiligung durchge-
führt wurde.
(4) Über die, die Kinder und Jugendliche betreffenden Gemein-
deangelegenheiten, informiert der Kinder- und Jugendbeauf-
tragte. Ferner kann die Bekanntgabe auch über weitere Kanäle 
wie Aushänge in Kindergärten, in Jugendclubs, in der Grund-
schule und in sozialen Medien erfolgen.

§ 10 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, 
erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, 
die durch die Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch 
Veröffentlichungen des vollen Wortlautes im Amtsblatt für 
das Amt Unterspreewald mit den Gemeinden Bersteland, 
Drahnsdorf, Kasel-Golzig, Krausnick-Groß Wasserburg, 
Rietzneuendorf-Staakow, Schlepzig, Schönwald, Stein-
reich, Unterspreewald und die Stadt Golßen. Dies umfasst 
auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene ortsübliche 
Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer 
Satzung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des 
Absatzes 2 dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns 
Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt 
werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntma-
chung wird vom Amtsdirektor angeordnet. Die Anordnung 
muss die genauen Angaben über Ort und Dauer der Ausle-
gung enthalten und ist zusammen mit der Satzung nach Ab-
satz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 
14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig 
zu machen.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung durch Aushang in 
den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde öffentlich bekannt gemacht:
Im Ortsteil Krausnick

- vor dem Grundstück „Am Weinberg 17“
- seitlich des Gebäudes (an der Mauer), Hauptstr. 20
- an der Bushaltestelle (Wendeschleife) vor dem Grundstück 

Hauptstr. 64

Im Ortsteil Groß Wasserburg

- Dorfstraße 25, an der Grünfläche des Forstgebäudes

Die Schriftstücke sind 5 volle Tage vor dem Sitzungstag 
auszuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. 
Die Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung er-
folgen. Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der 
Tag der Abnahme bei der Abnahme auf dem ausgehängten 
Schriftstück durch die Unterschrift des jeweiligen Bediens-
teten zu vermerken. Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der 
Aushang am Tage, nachdem die Ladung zur Post gegeben 
wurde.
(5) Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 1 Abs. 1 Ver-
waltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (Bbg-
VwZG) vom 18.10.1991 (GVBl. I, [Nr. 32], S. 457) i.V.m. § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I  
S. 2354), beide Gesetze in der jeweils geltenden Fassung, durch 
Aushang in den in Absatz (4) genannten Bekanntmachungskäs-
ten.

§ 11 
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröf-
fentlichungen der Gemeinde Funktionen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die entsprechende 
Bestimmung für alle Geschlechter gleichermaßen.

d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
und öffentlichen Abgaben der Gemeinde ab einem Wert 
15.000 EURO.

(3) Das Geschäft der laufenden Verwaltung sind anfallende 
wiederkehrende (Routine-)Geschäfte. Das Vorliegen eines Ge-
schäfts der laufenden Verwaltung ist jeweils mit Blick auf die 
Finanz- und Verwaltungskraft zu beurteilen. Die interne Ent-
scheidungsbefugnis über die Vornahme eines Geschäfts der 
laufenden Verwaltung liegt beim Amtsdirektor.

§ 7 
Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen  

oder anderen Tätigkeiten 
(§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annah-
me der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit sie für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:

1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitsgebers be-
ziehungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung 
oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der 
Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden nicht bekannt gemacht.

§ 8 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertre-
tung werden spätestens 5 Tage vor der Sitzung nach § 10 Abs. 
4 dieser Hauptsatzung bekannt gemacht.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die 
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Ange-
legenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 9 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf)
(1) Kinder und Jugendliche werden in Gemeindeangelegenhei-
ten beteiligt und Ihnen eine Mitwirkungsmöglichkeit eingeräumt, 
wenn sie von den Gemeindeangelegenheiten berührt sind.
(2) Die in § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen sind für die 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. Darüber hinaus 
richtet die Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg folgende wei-
tere Formen der Beteiligung und Mitwirkung ein:

1. Die Gemeindevertretung kann einen Vertreter als Kinder- 
und Jugendbeauftragten benennen, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt.

2. Den Jugendsprechern, die von den Vereinen oder Jugend-
clubs benannt werden, wird die Möglichkeit eingeräumt, die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
vertretung zu vertreten.

3. Ferner wird auch den gewählten Schulsprechern die in Abs. 
2 Nr. 2 bezeichnete Möglichkeit eingeräumt.
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(1) Die Steuer für die Hundehaltung beträgt jährlich:
a. Für den ersten Hund: 25,00 €
b. Für jeden weiteren Hund: 40,00 €
(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für gefährliche 
Hunde im Sinne des § 3 dieser Satzung 500,00 € je gefährlichen 
Hund.
(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn der Hundehalter 
durch Vorlage eines Negativzeugnisses nach landesrechtlichen 
Vorschriften über die Hundehaltung nachweisen kann, dass der 
Hund keine gesteigerte Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe 
oder eine andere in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft ge-
genüber Mensch und Tier aufweist.
(4) Der Nachweis gemäß (3) ist nur bei Hunden zulässig, die das 
erste Lebensjahr vollendet haben.

Der § 8 Steueranmeldung und Steuerabmeldung
wird wie folgt geändert:
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 
zwei Wochen nach der Aufnahme, des Zuzugs oder – wenn der 
Hund ihm durch Geburt einer von ihm gehaltenen Hündin zu-
gewachsen ist, innerhalb von zwei Wochen nachdem der Hund 
drei Monate alt geworden ist – bei der Amtsverwaltung des Am-
tes Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen, anzumelden. In 
Fällen den § 2 Absatz 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb 
von 2 Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei 
Monaten überschritten worden ist erfolgen.
(2) Die Abmeldung eines Hundes hat durch den bisherigen Hal-
ter binnen zwei Wochen nachdem er ihn veräußert oder sonst 
abgeschafft hat, er verendet, verzogen oder abhandengekom-
men ist, bei der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, 
Markt 1, 15938 Golßen, abzumelden.
(3) An- und Abmeldungen zur Hundesteuer bedürfen der Schrift-
form. Soweit von der Amtsverwaltung entsprechende Formblät-
ter zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu nutzen.
(4) Wegfall von Steuerbefreiungen und sonstige Änderungen in 
der Steuerpflicht sowie des zu Grunde zu legenden Steuersat-
zes, sind dem Steueramt des Amtes Unterspreewald binnen 14 
Tagen zu melden. Änderungen werden mit Beginn des auf dem 
Ereignis folgendem Kalendermonats berücksichtigt.
(5) Die übrigen Mitwirkungspflichten ergeben sich aus § 12 (1) 
Nr. 3a KAG in Verbindung mit den §§ 90, 91 und 93 der Abga-
benordnung.

§ 2 
Inkrafttreten

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Kraus-
nick–Groß Wasserburg über die Erhebung einer Hundesteuer 
tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Golßen, 28.02.2022

gez. Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

Gemeinde Schlepzig

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
01.02.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 54-2021
Tenor: Hauptsatzung der Gemeinde Schlepzig 

in Abänderung des Wortlautes der Be-
schlussvorlage

§ 12 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
24.06.2009, zuletzt geändert am 18.11.2015, außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Golßen, 17.02.2022

gez. Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

Gemarkung Krausnick-Groß Wasserburg (Anlage)

1. Satzung zur Änderung  
der Satzung der Gemeinde  

Krausnick–Groß Wasserburg  
über die Erhebung einer Hundesteuer

Aufgrund der §§ 3 und 28 (2) der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, 
[Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]) in Verbindung mit den 
§§ 1, 2, 3, 12 und 15 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], S.174) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 
36]) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Krausnick–Groß 
Wasserburg in ihrer Sitzung am 15.02.2022 folgende 1. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Krausnick-Groß Was-
serburg über die Erhebung einer Hundesteuer vom 01.01.2017 
beschlossen:

§ 1 
Änderung

Die Satzung der Gemeinde Krausnick–Groß Wasserburg über 
die Erhebung einer Hundesteuer vom 01.01.2017 wird wie folgt 
geändert:
Der § 4 Steuermaßstab und Steuersätze
wird wie folgt geändert:
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§ 7 Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder anderen 
Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)
§ 9 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendli-

chen (§ 18a BbgKVerf)
§ 10 Bekanntmachungen
§ 11 Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden
§ 12 Geschlechtsspezifische Formulierungen
§ 13 Inkrafttreten

Hauptsatzung der Gemeinde Schlepzig  
vom 01.02.2022

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVB1. I S. 286), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Schlepzig in ihrer Sitzung am 
01.02.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen Schlepzig.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde 
im Amt Unterspreewald.
(3) Die räumliche Abgrenzung ergibt sich aus der als Anlage 1 
beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 2 
Wappen und Flagge (§ 10 BbgKVerf)

(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt:
„Unter goldenem Schuppenschildhaupt, belegt vorn mit einem 
schrägrechtsgeneigten grünen Eichenblatt und hinten mit einem 
schräglinksgeneigten grünen Buchenblatt, deren Stiele sich in 
der Mitte überkreuzen, in Blau über einem eingebogenen silber-
nen Schildfuß, überzogen von einem rautenförmig geknüpften 
schwarzen Netz, ein silberner Zander mit geöffnetem Maul.“
(2) Die Flagge der Gemeinde zeigt:
„Dreistreifig im Verhältnis 1:2:1 und den Farben Grün-Weiß-Grün 
mit dem Gemeindewappen im Mittelstreifen“.
(3) Das Muster des Wappens ist in der Anlage 2 sowie ein Ab-
druck der Flagge ist in der Anlage 3, die Bestandteile der Sat-
zung sind, abgebildet.

§ 3 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde 
Schlepzig seine betroffenen Einwohner in wichtigen Gemeinde-
angelegenheiten förmlich mit folgenden Mitteln:
1. Einwohnerfragestunden in der Sitzung der Gemeindever-

tretung, darin enthalten eine Jugendeinwohnerfragestunde
2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen
Zu 1. Einwohnerfragestunde
In den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind alle 
Personen, die in der Gemeinde Schlepzig ihren ständigen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (Einwohner), berech-
tigt, kurze mündliche Fragen zu Beratungsgegenständen dieser 
Sitzung an die Gemeindevertretung oder den Vorsitzenden zu 
stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. Die 
Einwohnerstunde soll 30 Minuten nicht überschreiten. Jeder Ein-
wohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei unterschiedlichen 
Themen zu Wort melden. Die Wortmeldungen sollen drei Minuten 
nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in der Sitzung münd-
lich beantwortet werden, ist eine schriftliche Antwort zugelassen.
Zu 2. Einwohnerversammlung

a) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den 
Einwohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck können 
Einwohnerversammlungen für das Gebiet und Teile des 
Gebietes der Gemeinde durchgeführt werden.

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 6
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 55-2021
Tenor: Geschäftsordnung der Gemeinde Schlep-

zig in Abänderung des Wortlautes der Be-
schlussvorlage

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein: 0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 2-2022
Tenor: Auftragsvergabe: Ingenieurleistungen - In-

standsetzung der Brücke in der Damm-
straße in Schlepzig an das Ingenieurbüro 
Künne, Busentscher Weg 20, 15370 Fre-
dersdorf

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 58-2021
Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Errichtung 

einer Grundstückszufahrt in der Damm-
straße 32, 15910 Schlepzig

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 1-2022
Tenor: Versagung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zur 
Voranfrage: Dacherneuerung als ausbaufä-
higes Dachgeschoss einschließlich Dach-
stuhl und geänderter Dachneigung sowie 
Anbau eines Lagers mit Brandgiebel am 
Gaststättengebäude „Petkampsberg“ auf 
dem Grundstück der Gemarkung Schlep-
zig, Flur 16, Flurstück 25/6

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Hauptsatzung der Gemeinde Schlepzig 
vom 01.02.2022

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)
§ 2 Wappen und Flagge (§ 10 BbgKVerf)
§ 3 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
§ 4 Einsicht in Beschlussvorlagen (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
§ 5 Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)
§ 6 Entscheidungen der Gemeindevertretung über Vermö-

gensgegenstände der Gemeinde (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 
BbgKVerf)
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Die Auslegung endet mit dem Ablauf des 14. Tages 
um 12.00 Uhr. Der Abschluss ist durch den beauf-
tragten Bediensteten des Amtes zu beurkunden. 
Berichtigungsanträge zum Verzeichnis können in 
diesem Auslegungszeitraum gestellt werden.
Im Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird 
während des Befragungszeitraums auch vermerkt, 
wer die Antwort zum Gegenstand der Befragung 
abgegeben hat.
Die Einsichtnahme in das Verzeichnis, in dem ver-
merkt wurde, wer an der Befragung teilgenommen 
hat, ist auf die beauftragten Bediensteten des Am-
tes beschränkt.

f) Die Einwohnerbefragung findet innerhalb von drei 
Monaten nach der Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung statt. Die Leitung und Durchfüh-
rung der Einwohnerbefragung obliegt dem Amts-
direktor. Er legt die Abläufe für die Befragung in 
Befragungslokalen fest. Der Befragungstermin wird 
vom Amtsdirektor in Benehmen mit dem Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung festgelegt.

g) Die Dauer der Befragung beträgt vier Wochen (1. 
Tag der Befragung: Montag / letzter Tag der Befra-
gung: Freitag der 4. Befragungswoche).

h) Die Orte und die Zeiten für die Durchführung der 
Befragung (Befragungslokale) werden vom Amts-
direktor festgelegt und gemäß § 10 öffentlich be-
kannt gemacht.

i) Zur Beantwortung der Fragen werden amtliche Vor-
drucke erstellt, die im Befragungslokal ausgegeben 
werden.

j) Die Antworten sind auf dem amtlichen Vordruck 
persönlich durch die Teilnahmeberechtigten abzu-
geben. Auf Verlangen ist die Identität durch Vorlage 
eines gültigen Personalausweisdokumentes nach-
zuweisen. Die Antwort darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ 
lauten. Die Teilnahmeberechtigten geben durch ein 
Kreuz oder auf andere zweifelsfreie Weise auf dem 
Antwortvordruck zu erkennen, ob sie die gestellte 
Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten wollen. Die 
Antwortvordrucke sind in einen Sammelbehälter zu 
geben.

k) Eine Abholung des amtlichen Vordrucks zur Be-
fragung durch andere Personen ist zulässig, 
wenn der Teilnahmeberechtigte schriftlich erklärt, 
dass er nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten das Befragungslokal aufsuchen könnte. Die 
beauftragte Person muss die Berechtigung zur 
Entgegennahme des amtlichen Vordrucks durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht des Teilnah-
meberechtigten nachweisen. Die Antwort wird nur 
gewertet, wenn der Teilnahmeberechtigte schrift-
lich eidesstattlich versichert, dass er persönlich 
den amtlichen Vordruck gekennzeichnet hat. Die 
Versicherung und der amtliche Vordruck sind zu-
sammen im Befragungslokal während der Zeiten 
gem. Absatz h abzugeben, wobei der amtliche 
Vordruck ohne Möglichkeit der Erkennung der 
Antwort/en durch Dritte in das Sammelbehältnis 
zu geben ist.

l) Eine Beantwortung durch Hilfspersonen ist zuläs-
sig, wenn der Teilnahmeberechtigte aus gesund-
heitlichen Gründen oder wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage ist, den amtlichen 
Vordruck für die Beantwortung zu kennzeichnen. 
Die Hilfsperson hat in diesem Falle schriftlich eides-
stattlich zu versichern, dass sie die Antwort gemäß 
dem erklärten Willen des Teilnahmeberechtigten 
abgeben hat.

m) Eine Beantwortung per Brief ist ausgeschlossen.
n) Nicht berücksichtigt werden Antworten, wenn

b) Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertre-
tung beruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. 
des Gebietes, auf das die Einwohnerversammlung be-
grenzt wird, die Einwohnerversammlung ein.
Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntma-
chung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Einwohner-
versammlung entsprechend den Vorschriften für die 
Bekanntmachung der Sitzung der Gemeindevertretung. 
Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung 
oder eine von diesem beauftragte Person leitet die Ein-
wohnerversammlung. Alle Personen, die auf dem Ge-
biet der Gemeinde Schlepzig bzw. in dem begrenzten 
Gebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, haben in der Einwohnerversammlung 
Rede- und Stimmrecht. Über die Einwohnerversamm-
lung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift 
ist vom ehrenamtlichen Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung zu unterzeichnen und dem Amtsdirektor und 
den Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzuleiten.

c) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Ein-
wohnerversammlung durchgeführt wird. Der Antrag 
muss schriftlich eingereicht werden und die zu erör-
ternde Gemeindeangelegenheit bezeichnen. Der An-
trag darf nur Angelegenheiten angeben, die innerhalb 
der letzten zwölf Monate nicht bereits Gegenstand ei-
ner Einwohnerversammlung waren. Antragsberechtigt 
sind alle Einwohner. Der Antrag muss von mindestens 
fünf vom Hundert der Einwohner des Gemeindegebie-
tes unterschrieben sein.

Zu 3. Einwohnerbefragung

a) Der Gemeindevertretung kann auf Antrag eines Viertels 
der Mitglieder der Gemeindevertretung in wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten in Anwendung des § 13 BbgK-
Verf im Einzelfall eine Befragung der Einwohner beschlie-
ßen. Der Beschluss ist mit Mehrheit der gesetzlichen 
Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung zu fassen.

b) Der Anlass bzw. das Vorhaben, weshalb eine Befra-
gung durchgeführt werden soll (Gegenstand der Be-
fragung), sowie die vorgesehenen Fragen, sind in dem 
o. g. Antrag zu benennen. Zum Gegenstand der Befra-
gung sind Fragen zu formulieren, über die nur mit „Ja“ 
oder „Nein“ abgestimmt werden kann. Die Einwohner-
befragung kann zu mehreren Gegenständen erfolgen 
(verbundene Befragungen). Es können mehrere Fra-
gestellungen in einer Einwohnerbefragung formuliert 
werden.

c) Die Bekanntgabe der Befragung erfolgt durch öffentli-
che Bekanntmachung gemäß § 10 der Hauptsatzung 
mit den folgenden Inhalten:

1. Gegenstand der Befragung mit Sachdarstellung 
zum Anlass und Gegenstand sowie Begründung

2. Text der Fragestellung
3. Verfahrensablauf der Einwohnerbefragung ein-

schließlich Ort und Zeit der Auslegung des Ver-
zeichnisses der Teilnahmeberechtigten

4. Zeitraum und der Ort für die Durchführung der Be-
fragung.

d) Das Befragungsgebiet ist das Gebiet der Gemeinde 
Schlepzig. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner 
gem. § 11 Abs. 1 BbgKVerf die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben.

e) Das Amt Unterspreewald legt für jede Befragung ein 
Verzeichnis der teilnahmeberechtigten Personen an. 
Die Eintragung der Teilnahmeberechtigten in das Ver-
zeichnis erfolgt von Amts wegen. Bei verbundenen 
Befragungen wird ein gemeinsames Verzeichnis ge-
führt. Das Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird 
14 Tage vor dem Beginn des Befragungszeitraums 
werktags (Montag bis Freitag) während der Öffnungs-
zeiten in der Verwaltung öffentlich ausgelegt. 
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c) Vermögensgeschäften, ab einem Wert von 15.000 EURO, 
es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung,

d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
und öffentlichen Abgaben der Gemeinde ab einem Wert 
15.000 EURO.

(3) Das Geschäft der laufenden Verwaltung sind anfallende 
wiederkehrende (Routine-)Geschäfte. Das Vorliegen eines Ge-
schäfts der laufenden Verwaltung ist jeweils mit Blick auf die 
Finanz- und Verwaltungskraft zu beurteilen. Die interne Ent-
scheidungsbefugnis über die Vornahme eines Geschäfts der 
laufenden Verwaltung liegt beim Amtsdirektor.

§ 7 
Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen  

oder anderen Tätigkeiten 
(§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annah-
me der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie anderer 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit dies für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:

1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitsgebers be-
ziehungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung 
oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der 
Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden nicht bekannt gemacht.

§ 8 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die 
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Ange-
legenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 9 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern  

und Jugendlichen 
(§ 18a BbgKVerf)

(1) Kinder und Jugendliche werden in Gemeindeangelegenhei-
ten beteiligt und Ihnen eine Mitwirkungsmöglichkeit eingeräumt, 
wenn sie von den Gemeindeangelegenheiten berührt sind.
(2) Die in § 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen sind für die 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. Darüber hin-
aus richtet die Gemeinde Schlepzig folgende weitere Formen 
der Beteiligung und Mitwirkung ein:

1. Die Gemeindevertretung kann einen Vertreter als Kinder- 
und Jugendbeauftragten benennen, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt.

2. Den Jugendsprechern, die von den Vereinen oder Jugend-
clubs benannt werden, wird die Möglichkeit eingeräumt, die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
vertretung zu vertreten.

1.    kein amtlicher Vordruck verwendet wurde,
2.     Vordruck mit anderen Kennzeichnungen, Ver-

merken, Vorbehalten und Zusätzen und/oder 
Streichungen oder mehr als einem Kreuz ver-
sehen ist oder

3.    Antworten nicht zweifelsfrei erkennbar sind.
o) Das Gesamtergebnis der Einwohnerbefragung wird 

durch öffentliche Auszählung der Antworten ermit-
telt. Der Amtsdirektor legt die organisatorischen 
Grundsätze für die öffentliche Auszählung der Ant-
worten und die Ermittlung des Ergebnisses fest. 
Der Amtsdirektor stellt das Ergebnis der Einwoh-
nerbefragung fest und gibt es öffentlich bekannt. 
Das Ergebnis der Einwohnerbefragung ist den Mit-
gliedern der Gemeindevertretung umgehend zuzu-
leiten.

(2) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundes-
rechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 
unberührt.

§ 4 
Einsicht in Beschlussvorlagen  

(§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
(1) Jeder Einwohner hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in 
öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandeln-
den Tagesordnungspunkten einzusehen.
(1) Dieses Recht kann jeder Bürger während der öffentlichen 
Sprechzeiten der Amtsverwaltung ab dem 5. Tag vor der öffentli-
chen Sitzung bis zu deren Beginn in den Verwaltungsstandorten 
des Amtes Unterspreewald Markt 1, 15938 Golßen und Haupt-
straße 49, 15910 Schönwald im Sekretariat des Amtsdirektors 
wahrnehmen.

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Schlepzig wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes 
Unterspreewald wahrgenommen. Die Gleichstellungsbeauftrag-
te vom Amt Unterspreewald wird vom Amtsausschuss auf Vor-
schlag des Amtsdirektors benannt.
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter haben, Stellung zu nehmen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie 
sich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung wendet oder 
des Ausschusses wendet und den abweichenden Standpunkt 
schriftlich darlegt. Der Vorsitzende unterrichtet die Gemeinde-
vertretung oder den Ausschuss hierüber in geeigneter Weise 
und kann der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit geben, 
den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten Sitzungen 
persönlich vorzutragen.

§ 6 
Entscheidungen der Gemeindevertretung  

über Vermögensgegenstände der Gemeinde  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung ist für alle Angelegenheiten der Ge-
meinde zuständig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist.
(2) Die Gemeindevertretung behält sich die Entscheidung vor:
a) über die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 

von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicher-
heiten für Dritte, sowie Rechtsgeschäfte, die den vorge-
nannten wirtschaftlich gleichkommen, ferner die Aufnah-
me von Krediten, ab einem Wert von 7.500 EURO, es sei 
denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Ver-
waltung,

b) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 
Grundstücksgeschäften ab einem Wert von 0 EURO,
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§ 12 
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröf-
fentlichungen der Gemeinde Funktionen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die entsprechende 
Bestimmung für alle Geschlechter gleichermaßen.

§ 13 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
23.04.2009 zuletzt geändert am 01.12.2015 außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Golßen, 07.02.2022

gez. Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

Gemarkung Schlepzig (Anlagen)

3. Ferner wird auch den gewählten Schulsprechern die in Abs. 
2 Nr. 2 bezeichnete Möglichkeit eingeräumt.

(3) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen berühren, vermerkt der 
Kinder- und Jugendbeauftragte, wie die Beteiligung durchge-
führt wurde.
(4) Über die, die Kinder und Jugendliche betreffenden Gemein-
deangelegenheiten, informiert der Kinder- und Jugendbeauf-
tragte. Ferner kann die Bekanntgabe auch über weitere Kanäle 
wie Aushänge in Kindergärten, in Jugendclubs, in der Grund-
schule und in sozialen Medien erfolgen.

§ 10 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, er-
folgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch 
die Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichun-
gen des vollen Wortlautes im Amtsblatt für das Amt Unterspree-
wald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, 
Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, Schlep-
zig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und die Stadt Gol-
ßen. Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 
ortsübliche Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Sat-
zung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentli-
che Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2 
dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbe-
kanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Amtsdi-
rektor angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen 
mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der 
Auslegung beträgt, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt 
wird, 14 Kalendertage. Beginn und Ende der Auslegung sind ak-
tenkundig zu machen.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung durch Aushang in 
den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde öffentlich bekannt gemacht:

1. an der Bushaltestelle in der Dorfstraße 88
2. an der Bushaltestelle zwischen Dorfstraße 75 und 76
3. an der Fleischerei Schiela, gegenüber Dorfstraße 58
4. an der Kuschkower Straße 31

Die Schriftstücke sind 5 volle Tage vor dem Sitzungstag aus-
zuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die Ab-
nahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der 
Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme 
bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die 
Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Bei ab-
gekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage, nach dem 
die Ladung zur Post gegeben wurde.
(5) Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 1 Abs. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) 
vom 18.10.1991 (GVBl. I, [Nr. 32], S. 457) i.V.m. § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 
2354), beide Gesetze in der jeweils geltenden Fassung, durch 
Aushang in den in Absatz (4) genannten Bekanntmachungskäs-
ten.

§ 11 
Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden

(1) Die Gemeinde liegt im angestammten Siedlungsgebiet der 
Sorben/Wenden.
(2) Die Gemeinde bezieht die sorbisch/wendische Kultur ange-
messen in ihre Kulturarbeit ein. Sie fördert die Sprache, Kunst, 
Bräuche der Sorben/Wenden sowie eine von Tradition, Toleranz 
und gegenseitiger Achtung geprägtes Zusammenleben ihrer 
Einwohner.
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Nr. Nutzungsarten Zahl der Stellplätze
2.2 Räume mit erheblichem Besu-

cherverkehr (Schalter-, Abferti-
gungs-, Beratungsräume, Kanz-
leien oder Praxen) 1 je 30 qm Nutzfläche

3. Verkaufsstätten
3.1 Laden, Geschäftshäuser 1 je 40 qm Nutzfläche
3.2 Einkaufszentren, großflächige 

Einzelhandelsbetriebe, sonstige 
großflächige Handelsbetriebe 
gem. § 11 Abs. 3 BauNVO

1 je 20 qm 
Bruttogrundfläche

4. Kirchen
4.1 Kirchen 1 je 30 

Besucherplätze

5. Sportstätten
5.1 Sportplätze, Trainingsplätze 1 je 300 qm 

Sportfläche
5.2 Freibäder und Freiluftbäder 1 je 300 qm 

Grundstücksfläche
5.3 Spiel- und Sporthalle 1 je 100 qm 

Hallenfläche
5.4 Tennisplätze 2 je Spielfeld
5.5 Sportstätten nach 5.1 bis 5.4 

mit Besucherplätzen
1 je 15 Besucherplätze 
zusätzlich zu 5.1 
bis 5.4

5.6 Minigolfplätze 6 je Minigolfanlage
5.7 Kegel-, Bowlingbahnen 4 je Bahn
5.8. Paddelbootverleih 1 je 2 Paddelboote, 

Kajak, Canadier
5.8.1. Verleih Stand-Up-Paddelboote 1 je 2 Stand Up 

Paddelboote
5.9 Kahnfahrten 6 je Kahn 

(25 bis 30 Personen)
4 je Kahn 
(unter 25 Personen)

6. Gaststätten und 
Beherbergungsbetriebe

6.1 Gaststätten, Diskotheken, 
Vereinsheime, Clubhäuser u.Ä.

1 je 30 qm
Gastraumfläche

6.2 Hotels, Pensionen, Kurheime 
und andere Beherbergungs-
betriebe 1 je 3 Betten

6.3 Jugendherbergen 1 je 15 Betten

7. Krankenanstalten
7.1 Altenpflegeheime 1 je 10 Betten

8. Schulen, Einrichtungen 
der Jugendförderung

8.1 Grundschulen, Hauptschulen, 
Sonderschulen 1 je Klasse

8.2 Sonstige Allg. bildende 
Schulen 1 je Klasse

8.3 Kindergarten, Kindertages-
stätten und dergleichen 1 je Gruppenraum

8.4 Jugendfreizeitheime und 
dergleichen 2 je Freizeiteinrichtung

9. Gewerbliche Anlagen
9.1 Handwerks- und 

Industriebetriebe
1 je 100 qm 
Nutzfläche

9.2 Ausstellungs- und Verkaufsplätze, 
Lagerräume, Lagerplätze

1 je 100 qm 
Nutzfläche

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 3 je Wartungs- 
und Reparaturstand

9.4 Tankstellen mit Pflegeplätze 3 je Pflegeplatz

Öffentliche Bekanntmachung

2. Änderung und Ergänzung der Anlage 1 – 
Richtzahl für den Stellplatzbedarf – zur Satzung 
über die Herstellung notwendiger Stellplätze – 
Stellplatzsatzung – der Gemeinde Schlepzig  

vom 31.05.2005, der 1. Änderung vom 29.06.2016 
und der Änderung und Ergänzung  

der Anlage 1 vom 21.05.2019
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schlepzig hat in der 
Sitzung am 23.11.2021 die nachstehende 2. Änderung und Er-
gänzung der Anlage 1 - Richtzahl für den Stellplatzbedarf – zur 
Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze – Stell-
platzsatzung – der Gemeinde Schlepzig beschlossen:

Die Anlage 1 wird wie folgt ergänzt und geändert:

Ergänzung:
Der Punkt 5.8 Paddelbootverleih – 1 je 2 Paddelboote wird um 
Kajak und Canadier erweitert.
Neu aufgenommen wird Punkt 5.8.1 Verleih von Stand-Up-Pad-
delbooten: 1 Stellplatz je 2 Stand-Up-Paddelboote
Neu aufgenommen wird Punkt 5.8.1 Verleih von Stand-Up-Pad-
delbooten
- 1 Stellplatz je 2 Stand-Up-Paddelboote

Die 2. Änderung und Ergänzung der Anlage 1 – Richtzahl für den 
Stellplatzbedarf – zur Satzung über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze – Stellplatzsatzung – der Gemeinde Schlepzig tritt am 
Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die 2. Änderung und Ergänzung der Anlage 1 kann im Amt Un-
terspreewald, in der Nebenstelle Schönwald, Hauptstraße 49, 
Bauamt, Zimmer S 006, 15910 Schönwald OT Schönwalde zu 
den Sprechzeiten eingesehen werden.
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr,
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr,

Golßen, 28.02.2022

gez. Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

2. Änderung und Ergänzung der Anlage 1 – 
Richtzahlen für den Stellplatzbedarf zur Satzung 
über die Herstellung notwendiger Stellplätze – 

Stellplatzsatzung – der Gemeinde Schlepzig vom 
31.05.2005, der 1. Änderung vom 29.06.2016 und 
der Änderung und Ergänzung der Anlage 1 vom 

21.05.2019
Anlage 1
Richtzahl für den Stellplatzbedarf
Nr. Nutzungsarten Zahl der Stellplätze
1 Wohngebäude
1.1 Ein- und Mehrfamilienhäuser 1 je Wohnung bis 

100 qm Nutzfläche
2 je Wohnung über 
100 qm Nutzfläche

1.2 Altenwohnungen 1 je 5 Wohnungen
1.3. Wochenend- und Ferienhäuser 1 je Wohnung
1.4 Kinder- und Jugendwohnheime 1 je 15 Betten
1.5 Altenwohnheime, Altenheime 1 je 10 Betten
1.6 Sonstige Wohnheime 1 je 2 Betten

2. Gebäude mit Büro-, Verwal-
tungs- und Praxisräume

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 
allg. 1 je 40 qm Nutzfläche
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Beteiligung
Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die zugehörige Be-
gründung liegen in der Zeit
vom 14.03.2022 bis einschließlich 19.04.2022
während folgender Zeiten

Montag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

in der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, Hauptsitz 
Golßen, Markt 1, Sekretariat, 2. OG, 15938 Golßen sowie in der 
Nebenstelle Schönwalde, Hauptstraße 49, Bauamt, Zimmer S 
006, 15910 Schönwald, OT Schönwalde zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus.
Aufgrund von eingeschränkten Öffnungszeiten während der Co-
rona-Pandemie wird um eine telefonische Anmeldung unter Tel. 
Nr.: 035452 384 412 gebeten. Die individuelle Terminvergabe er-
folgt zu den üblichen Dienstzeiten.
Während der Auslegefrist können von jedermann bei der Ver-
waltung Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf schriftlich 
oder während der Dienstzeiten im Raum Nr. S 006 zur Nieder-
schrift abgegeben werden. Stellungnahmen können auch per 
Mail unter der Adresse bauamt@unterspreewald.de abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a 
Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

Information über das Internet
Ergänzend werden Unterlagen, die Gegenstand der öffentlichen 
Auslegung sind, während der Auslegungsfrist zusätzlich im In-
ternet unter der nachfolgenden Adresse des Amtes Unterspree-
wald bereitgestellt:
https://www.unterspreewald.de/amt/verwaltung/bekannt-
machungen/
Zusätzlich stehen die Unterlagen, die Gegenstand der öffent-
lichen Auslegung sind, im zentralen Landesportal unter den 
nachfolgenden Internetadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de
Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt der zur Einsicht aus-
gelegten Unterlagen maßgeblich ist.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, wel-
ches mit ausliegt.

Golßen, 21.02.2022

gez. Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

Anlage siehe Seite 16

Nr. Nutzungsarten Zahl der Stellplätze
9.5 Automatische Kraftfahrzeug-

waschanlage 3 je Waschanlage
9.6 Kraftfahrzeugwaschplätze zur 

Selbstbedienung 3 je Waschplatz
9.7 Automatische Kraftfahrzeug-

waschstraße
3 je Waschplatz, 
zusätzlich ein
Stauraum für mind. 
10 Kraftfahrzeuge

10. Zahl der Behindertenstellplätze
10.1 Bauliche Anlagen und andere 

Anlagen und Einrichtungen, die 
für die Öffentlichkeit bestimmt 
oder allgemein zugänglich sind

1 je 500 qm 
Nutzfläche

10.2 Bauliche Anlagen und andere 
Anlagen und Einrichtungen, die 
überwiegend oder ausschließ-
lich von kranken, alten oder 
behinderten Menschen genutzt 
werden oder ihrer Betreuung 
dienen

1 je 500 qm 
Nutzfläche
mindestens jedoch
1 Stellplatz

Golßen, 28.02.2022

gez. Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors

Gemeinde Schönwald

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Schönwald

Öffentliche Auslegung des Entwurfes  
des Bebauungsplanes „Wohnbebauung Kietz im 
OT Schönwalde“ der Gemeinde Schönwald nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB
Die Gemeindevertretung Schönwald hat am 15.02.2022 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnbe-
bauung Kietz im OT Schönwalde“ in der Fassung vom Januar 
2022 sowie die zugehörige Begründung gebilligt und deren öf-
fentliche Auslegung beschlossen.
Zu diesem Entwurf wird die Beteiligung der Öffentlichkeit durch-
geführt.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll die planungs-
rechtliche Voraussetzung für die Errichtung von Ein- und 
Zweifamilienhäusern geschaffen werden. Das Verfahren wird 
nach § 13b BauGB durchgeführt. Der Flächennutzungsplan 
wird im Weg der Berichtigung nach § 13a Abs. 2 BauGB an-
gepasst.

Absehen von der Umweltprüfung
Entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB wird

- vom Umweltbericht nach § 2a BauGB,
- von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
- sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 

Abs. 4 BauGB abgesehen. § 4c BauGB zur Überwachung 
(Monitoring) ist nicht anzuwenden.

Plangebiet
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes „Schönwalde Kietz“ ist der als 
Anlage beigefügten Karte zu entnehmen, die Bestandteil der Be-
kanntmachung ist.
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(3) Das Gemeindegebiet umfasst die Gemarkungen Schönwal-
de und Waldow/Brand. Die räumliche Abgrenzung ergibt sich 
aus der als Anlage 1 beigefügten Karte, die Bestandteil dieser 
Satzung ist.

§ 2 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde 
Schönwald seine betroffenen Einwohner in wichtigen Gemein-
deangelegenheiten förmlich mit folgenden Mitteln:
1. Einwohnerfragestunden in der Sitzung der Gemeindevertre-

tung, darin enthalten eine Jugendeinwohnerfragestunde
2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen

Zu 1. Einwohnerfragestunde
In den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind 
alle Personen, die in der Gemeinde Schönwald ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (Einwohner), be-
rechtigt, kurze mündliche Fragen zu Beratungsgegenständen 
dieser Sitzung an die Gemeindevertretung oder den Vorsitzen-
den zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbrei-
ten. Die Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht überschrei-
ten. Jeder Einwohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei 
unterschiedlichen Themen zu Wort melden. Die Wortmeldungen 
sollen drei Minuten nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in 
der Sitzung mündlich beantwortet werden, ist eine schriftliche 
Antwort zugelassen.

Zu 2. Einwohnerversammlung
a) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwoh-

nern erörtert werden. Zu diesem Zweck können Einwohner-
versammlungen für das Gebiet und Teile des Gebietes der 
Gemeinde durchgeführt werden.

b) Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung be-
ruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des Gebietes, 
auf das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, die Ein-
wohnerversammlung ein. Die Einberufung erfolgt durch öf-
fentliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung entsprechend den Vorschriften 
für die Bekanntmachung der Sitzung der Gemeindevertre-
tung. Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertre-
tung oder eine von diesem beauftragte Person leitet die Ein-
wohnerversammlung. Alle Personen, die auf dem Gebiet der 
Gemeinde Schönwald bzw. in dem begrenzten Gebiet ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
haben in der Einwohnerversammlung Rede- und Stimm-
recht. Über die Einwohnerversammlung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen. Die Niederschrift ist vom ehrenamtlichen 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu unterzeichnen und 
dem Amtsdirektor und den Mitgliedern der Gemeindevertre-
tung zuzuleiten.

c) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohner-
versammlung durchgeführt wird. Der Antrag muss schriftlich 
eingereicht werden und die zu erörternde Gemeindeange-
legenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur Angelegenheiten 
angeben, die innerhalb der letzten zwölf Monate nicht be-
reits Gegenstand einer Einwohnerversammlung waren. An-
tragsberechtigt sind alle Einwohner. Der Antrag muss von 
mindestens fünf vom Hundert der Einwohner des Gemein-
degebietes unterschrieben sein.

Zu 3. Einwohnerbefragung
a) Der Gemeindevertretung kann auf Antrag eines Vier-

tels der Mitglieder der Gemeindevertretung in wichti-
gen Gemeindeangelegenheiten in Anwendung des § 13 
BbgKVerf im Einzelfall eine Befragung der Einwohner 
beschließen. Der Beschluss ist mit Mehrheit der gesetz-
lichen Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung zu 
fassen.

Anlage: Geltungsbereich Plangebiet

Hauptsatzung der Gemeinde Schönwald 
vom 15.02.2022

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf) 2
§ 2 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf) 2
§ 3 Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf) 7
§ 4 Einsicht in Beschlussvorlagen (§ 36 Abs. 4 BbgK-

Verf) 8
§ 5 Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf) 8
§ 6 Entscheidungen der Gemeindevertretung über Ver-

mögensgegenstände der Gemeinde (§ 28 Abs. 2 Nr. 
17 BbgKVerf) 9

§ 7 Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder an-
deren Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf) 10

§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf) 10
§ 9 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Ju-

gendlichen (§ 18a BbgKVerf) 11
§ 10 Bekanntmachungen. 12
§ 11 Geschlechtsspezifische Formulierungen. 13
§ 12 Inkrafttreten. 13

Hauptsatzung der Gemeinde Schönwald 
vom 15.02.2022

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVB1. I S. 286), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Schönwald in ihrer Sitzung am 
15.02.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen Schönwald.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde 
und gehört dem Amt Unterspreewald an.
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Die beauftragte Person muss die Berechtigung zur Entge-
gennahme des amtlichen Vordrucks durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht des Teilnahmeberechtigten nach-
weisen. Die Antwort wird nur gewertet, wenn der Teilnah-
meberechtigte schriftlich eidesstattlich versichert, dass er 
persönlich den amtlichen Vordruck gekennzeichnet hat. Die 
Versicherung und der amtliche Vordruck sind zusammen im 
Befragungslokal während der Zeiten gem. Absatz h abzu-
geben, wobei der amtliche Vordruck ohne Möglichkeit der 
Erkennung der Antwort/en durch Dritte in das Sammelbe-
hältnis zu geben ist.

l) Eine Beantwortung durch Hilfspersonen ist zulässig, wenn 
der Teilnahmeberechtigte aus gesundheitlichen Gründen 
oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der 
Lage ist, den amtlichen Vordruck für die Beantwortung zu 
kennzeichnen. Die Hilfsperson hat in diesem Falle schriftlich 
eidesstattlich zu versichern, dass sie die Antwort gemäß dem 
erklärten Willen des Teilnahmeberechtigten abgeben hat.

m) Eine Beantwortung per Brief ist ausgeschlossen.
n) Nicht berücksichtigt werden Antworten, wenn

1. kein amtlicher Vordruck verwendet wurde,
2. Vordruck mit anderen Kennzeichnungen, Vermerken, 

Vorbehalten und Zusätzen und/oder Streichungen oder 
mehr als einem Kreuz versehen ist oder

3. Antworten nicht zweifelsfrei erkennbar sind.
o) Das Gesamtergebnis der Einwohnerbefragung wird durch 

öffentliche Auszählung der Antworten ermittelt. Der Amts-
direktor legt die organisatorischen Grundsätze für die öf-
fentliche Auszählung der Antworten und die Ermittlung des 
Ergebnisses fest. Der Amtsdirektor stellt das Ergebnis der 
Einwohnerbefragung fest und gibt es öffentlich bekannt. Das 
Ergebnis der Einwohnerbefragung ist den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung umgehend zuzuleiten.

(2) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundes-
rechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 
unberührt.

§ 3 
Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile im Sinne 
von § 45 ff BbgKVerf.:

1. Schönwalde
2. Waldow/Brand

Die Gemeinde Schönwald wird die Interessen beider Ortsteile 
wahren. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben soll gewahrt 
werden; insbesondere sind die bestehenden Einrichtungen in al-
len künftigen Ortsteilen gleich zu behandeln.
(2) Die in § 3 Abs. 1 genannten 2 Ortsteile werden gegenüber 
den Organen der Gemeinde von jeweils einem Ortsvorsteher 
vertreten. Der Ortsvorsteher wird nach den Bestimmungen des 
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gewählt.
(3) Der Ortsvorsteher hat das Recht, an den öffentlichen und 
nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung mit bera-
tender Stimme teilzunehmen, soweit Angelegenheiten des Orts-
teiles berührt werden.
(4) Der Ortsvorsteher kann zu allen den Ortsteil betreffenden 
Angelegenheiten Vorschläge unterbreiten und Anträge stellen. 
Der Amtsdirektor legt die Vorschläge und Anträge der Gemein-
devertretung zur Beratung und Entscheidung vor, wenn er nicht 
selbst zuständig ist. Der Ortsvorsteher ist über die Entscheidung 
zu informieren.
(5) Jeder Ortsvorsteher ist vor der Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung gemäß § 46 BbgKVerf anzuhören.
(6) Dem Zweck des Anhörungsrechtes wird entsprochen, sofern 
der Ortsvorsteher über die dem Ortsteil betreffenden anhörungs-
pflichtigen Angelegenheiten rechtzeitig informiert wurde und er 
dadurch die Möglichkeit hatte, sich zu dieser anhörungspflichti-
gen Angelegenheit zu äußern. Die Anhörung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass Änderungen vor Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung möglich sind.

b) Der Anlass bzw. das Vorhaben, weshalb eine Befragung 
durchgeführt werden soll (Gegenstand der Befragung), so-
wie die vorgesehenen Fragen, sind in dem o. g. Antrag zu 
benennen. Zum Gegenstand der Befragung sind Fragen zu 
formulieren, über die nur mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt 
werden kann. Die Einwohnerbefragung kann zu mehreren 
Gegenständen erfolgen (verbundene Befragungen). Es kön-
nen mehrere Fragestellungen in einer Einwohnerbefragung 
formuliert werden.

c) Die Bekanntgabe der Befragung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 10 der Hauptsatzung mit den 
folgenden Inhalten:
1. Gegenstand der Befragung mit Sachdarstellung zum 

Anlass und Gegenstand sowie Begründung
2. Text der Fragestellung
3. Verfahrensablauf der Einwohnerbefragung einschließlich 

Ort und Zeit der Auslegung des Verzeichnisses der Teil-
nahmeberechtigten

4. Zeitraum und der Ort für die Durchführung der Befra-
gung.

d) Das Befragungsgebiet ist das Gebiet der Gemeinde Schön-
wald. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner gem. § 11 
Abs. 1 BbgKVerf die das 16. Lebensjahr vollendet haben.

e) Das Amt Unterspreewald legt für jede Befragung ein Ver-
zeichnis der teilnahmeberechtigten Personen an. Die Eintra-
gung der Teilnahmeberechtigten in das Verzeichnis erfolgt 
von Amts wegen. Bei verbundenen Befragungen wird ein 
gemeinsames Verzeichnis geführt. Das Verzeichnis der Teil-
nahmeberechtigten wird 14 Tage vor dem Beginn des Befra-
gungszeitraums werktags (Montag bis Freitag) während der 
Öffnungszeiten in der Verwaltung öffentlich ausgelegt. Die 
Auslegung endet mit dem Ablauf des 14. Tages um 12.00 
Uhr. Der Abschluss ist durch den beauftragten Bedienste-
ten des Amtes zu beurkunden. Berichtigungsanträge zum 
Verzeichnis können in diesem Auslegungszeitraum gestellt 
werden.
Im Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird während des 
Befragungszeitraums auch vermerkt, wer die Antwort zum 
Gegenstand der Befragung abgegeben hat.
Die Einsichtnahme in das Verzeichnis, in dem vermerkt wur-
de, wer an der Befragung teilgenommen hat, ist auf die be-
auftragten Bediensteten des Amtes beschränkt.

f) Die Einwohnerbefragung findet innerhalb von drei Monaten 
nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
statt. Die Leitung und Durchführung der Einwohnerbefra-
gung obliegt dem Amtsdirektor. Er legt die Abläufe für die 
Befragung in Befragungslokalen fest. Der Befragungstermin 
wird vom Amtsdirektor in Benehmen mit dem Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung festgelegt.

g) Die Dauer der Befragung beträgt vier Wochen (1. Tag der 
Befragung: Montag/letzter Tag der Befragung: Freitag der 4. 
Befragungswoche).

h) Die Orte und die Zeiten für die Durchführung der Befragung 
(Befragungslokale) werden vom Amtsdirektor festgelegt und 
gemäß § 10 öffentlich bekannt gemacht.

i) Zur Beantwortung der Fragen werden amtliche Vordrucke 
erstellt, die im Befragungslokal ausgegeben werden.

j) Die Antworten sind auf dem amtlichen Vordruck persön-
lich durch die Teilnahmeberechtigten abzugeben. Auf 
Verlangen ist die Identität durch Vorlage eines gültigen 
Personalausweisdokumentes nachzuweisen. Die Antwort 
darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Die Teilnahmeberech-
tigten geben durch ein Kreuz oder auf andere zweifelsfreie 
Weise auf dem Antwortvordruck zu erkennen, ob sie die 
gestellte Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten wollen. 
Die Antwortvordrucke sind in einen Sammelbehälter zu 
geben.

k) Eine Abholung des amtlichen Vordrucks zur Befragung 
durch andere Personen ist zulässig, wenn der Teilnahmebe-
rechtigte schriftlich erklärt, dass er nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten das Befragungslokal aufsuchen könnte. 
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§ 7 
Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen  

oder anderen Tätigkeiten 
(§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annah-
me der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit sie für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:

1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitsgebers bezie-
hungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung oder 
Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwer-
punkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden nicht bekannt gemacht.

§ 8 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertre-
tung werden spätestens 5 Tage vor der Sitzung nach § 10 Abs. 
4 dieser Hauptsatzung bekannt gemacht.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die 
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Ange-
legenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 9 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf)
(1) Kinder und Jugendliche werden in Gemeindeangelegenhei-
ten beteiligt und Ihnen eine Mitwirkungsmöglichkeit eingeräumt, 
wenn sie von den Gemeindeangelegenheiten berührt sind.
(2) Die in § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen sind für die 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. Darüber hinaus 
richtet die Gemeinde Schönwald folgende weitere Formen der 
Beteiligung und Mitwirkung ein:

1. Die Gemeindevertretung kann einen Vertreter als Kinder- 
und Jugendbeauftragten benennen, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt.

2. Den Jugendsprechern, die von den Vereinen oder Jugend-
clubs benannt werden, wird die Möglichkeit eingeräumt, die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
vertretung zu vertreten.

3. Ferner wird auch den gewählten Schulsprechern die in Abs. 
2 Nr. 2 bezeichnete Möglichkeit eingeräumt.

(3) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen berühren, vermerkt der 
Kinder- und Jugendbeauftragte, wie die Beteiligung durchge-
führt wurde.
(4) Über die, die Kinder und Jugendliche betreffenden Gemein-
deangelegenheiten, informiert der Kinder- und Jugendbeauf-
tragte. Ferner kann die Bekanntgabe auch über weitere Kanäle 
wie Aushänge in Kindergärten, in Jugendclubs, in der Grund-
schule und in sozialen Medien erfolgen.

(7) Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsvorsteher tat-
sächlich oder rechtlich an der Wahrnehmung seines Anhörungs-
rechts gehindert ist (§ 46 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf).
(8) Ist der Ortsvorsteher tatsächlich oder rechtlich an der Aus-
übung seines Entscheidungsrechts gehindert, so tritt an seine 
Stelle die Gemeindevertretung (§ 46 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf).
(9) Ortsteilbezogene Aufwendung und Auszahlungen gemäß § 
46 Abs. 3b BbgKVerf werden im Rahmen der Haushaltsplanung 
als Budget festgelegt (Ortsteilbudget).
(10) § 6 findet hier Mitwirkung.

§ 4 
Einsicht in Beschlussvorlagen  

(§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
(1) Jeder Einwohner hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in 
öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandeln-
den Tagesordnungspunkten einzusehen.
(2) Dieses Recht kann jeder Bürger während der öffentlichen 
Sprechzeiten der Amtsverwaltung ab dem 5. Tag vor der öffentli-
chen Sitzung bis zu deren Beginn in den Verwaltungsstandorten 
des Amtes Unterspreewald Markt 1, 15938 Golßen und Haupt-
straße 49, 15910 Schönwald im Sekretariat des Amtsdirektors 
wahrnehmen.

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Schönwald wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes 
Unterspreewald wahrgenommen. Die Gleichstellungsbeauftrag-
te vom Amt Unterspreewald wird vom Amtsausschuss auf Vor-
schlag des Amtsdirektors benannt.
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter haben, Stellung zu nehmen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie 
sich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung wendet und 
den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsit-
zende unterrichtet die Gemeindevertreter hierüber in geeigneter 
Weise und kann der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit 
geben, den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten 
Sitzungen persönlich vorzutragen.

§ 6 
Entscheidungen der Gemeindevertretung  

über Vermögensgegenstände der Gemeinde  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung ist für alle Angelegenheiten der Ge-
meinde zuständig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Gemeindevertretung behält sich die Entscheidung vor:

a) über die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 
Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten 
für Dritte, sowie Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten 
wirtschaftlich gleichkommen, ferner die Aufnahme von Kre-
diten, ab einem Wert von 7.500 EURO, es sei denn, es han-
delt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

b) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 
Grundstücksgeschäften ab einem Wert von 0 EURO,

c) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von Vermö-
gensgeschäften, ab einem Wert von 15.000 EURO, es sei denn, 
es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
und öffentlichen Abgaben der Gemeinde ab einem Wert 
15.000 EURO.

(3) Das Geschäft der laufenden Verwaltung sind anfallende 
wiederkehrende (Routine-)Geschäfte. Das Vorliegen eines Ge-
schäfts der laufenden Verwaltung ist jeweils mit Blick auf die 
Finanz- und Verwaltungskraft zu beurteilen. Die interne Ent-
scheidungsbefugnis über die Vornahme eines Geschäfts der 
laufenden Verwaltung liegt beim Amtsdirektor.
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Gemarkung Schönwald (Anlage 1)

Stadt Golßen

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 10.01.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher 
Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 197-2021
Tenor: Prüfauftrag an das Rechnungsprüfungsamt 

des Amtes Unterspreewald gemäß § 5 Abs. 1 
RPO in Verbindung mit § 101 Abs. 3 BbgKVerf

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 17
Davon anwesend:  15
Ja:  7
Nein:  8
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 200-2021
Tenor: Erteilung Gemeindliches Einvernehmen 

gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Vorhaben: Voranfrage - Errichtung eines 
eingeschossigen Wohnhauses mit Ga-
rage und Gartenhaus in der Gemarkung 
Altgolßen, Flur 2, Flurstück 1

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 201-2021
Tenor: Erteilung Gemeindliches Einvernehmen 

gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum Vor-
haben: Voranfrage - Errichtung eines Ein-
familienhauses in der Gemarkung Zützen, 
Flur 2, Flurstück 804

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

§ 10 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, er-
folgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch 
die Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichun-
gen des vollen Wortlautes im Amtsblatt für das Amt Unterspree-
wald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, 
Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, Schlep-
zig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und die Stadt Gol-
ßen. Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 
ortsübliche Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Sat-
zung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentli-
che Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2 
dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbe-
kanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Amtsdi-
rektor angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen 
mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der 
Auslegung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung 
sind aktenkundig zu machen.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung durch Aushang in 
den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde öffentlich bekannt gemacht:

Im Ortsteil Schönwalde
- am gegenüberliegenden Gehweg der Bahnhofstraße 80
- Bushaltestelle, Waldower Straße 1
im Ortsteil Waldow/ Brand
- an der Bushaltestelle, gegenüber Dorfstraße 48

Die Schriftstücke sind 5 volle Tage vor dem Sitzungstag aus-
zuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die Ab-
nahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der 
Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme 
bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die 
Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Bei ab-
gekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage, nachdem 
die Ladung zur Post gegeben wurde.
(5) Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 1 Abs. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) 
vom 18.10.1991 (GVBl. I, [Nr. 32], S. 457) i.V.m. § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 
2354), beide Gesetze in der jeweils geltenden Fassung, durch 
Aushang in den in Absatz (4) genannten Bekanntmachungskäs-
ten.

§ 11 
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröf-
fentlichungen der Gemeinde Funktionen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die entsprechende 
Bestimmung für alle Geschlechter gleichermaßen.

§ 12 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
vom 11.05.2009, zuletzt geändert am 29.10.2015, außer 
Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Golßen, 28.02.2022

gez. Michaela Schudek
Allgemeine Vertreterin des Amtsdirektors
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Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Land Brandenburg

Das Landesamt für Bauen  
und Verkehr informiert

Während routinemäßiger Kontrollen im Ober- und Unterspreewald 
durch das Landesamt für Bauen und Verkehr wurde festgestellt, 
dass entgegen der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchS-
trO) und der Landesschifffahrtsverordnung (LSchiffV) Spreewald-
kähne unter Brücken über schiffbaren Landesgewässern stilllie-
gen und teilweise den Abfluss bzw. die Durchfahrt behindern.
Das Stillliegen von Fahrzeugen, Schwimmkörpern oder schwim-
menden Anlagen, unter Brücken ist nach § 46 Absatz 1 LSchiffV 
und § 7.02 Nr. 1 d BinSchStrO verboten und stellt nach § 89 Ab-
satz 1 Nr. 12 LSchiffV eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit 
einer Geldbuße von 20,00 € bis zu 100,00 € geahndet werden 
kann. Von dieser Regelung sind auch stillliegende Spreewald-
kähne erfasst.
Das Landesamt für Bauen und Verkehr fordert alle Eigentümer von 
Fahrzeugen, Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen, die 
widerrechtlich unter Brücken stillliegen, auf, diese zu entfernen. 
Durch die Wasserschutzpolizei wird das Einhalten des Stillliege-
verbotes kontrolliert und gegebenenfalls zur Anzeige gebracht.

Landesamt für Bauen und Verkehr
Außenstelle Cottbus
Dezernat 24 - Binnenschifffahrt, Straßenverkehrsrecht
Gulbener Straße 24, 03046 Cottbus

Landkreis Dahme-Spreewald
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Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der Lie-
genschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben werden.

Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 22_62_60_0010

Die Einsichtnahme ist im Rahmen der allgemeinen Öffnungszei-
ten möglich.

Vom 14. März 2022 bis 11. April 2022

Im Auftrag
Kuse - Amtsleiter -
________________________________________________________

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat

Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- 
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

Im Amt Unterspreewald, Gemeinde: Steinreich, Gemarkung: 
Damsdorf, Flur 2 wurden Arbeiten zur Verbesserung des Lie-
genschaftskatasters (Aktualisierung der Nutzungsarten und der 
Lagebezeichnungen) durchgeführt.
Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftska-
tasters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der 
Liegenschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben wer-
den.
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 22_62_60_0007

Die Einsichtnahme ist im Rahmen der allgemeinen Öffnungszei-
ten möglich.

Vom 14. März 2022 bis 11. April 2022

Im Auftrag
Kuse -Amtsleiter-
________________________________________________________

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat

Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- 
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

Im Amt Unterspreewald, Gemeinde: Steinreich, Gemarkung: 
Damsdorf, Flur 3 wurden Arbeiten zur Verbesserung des Lie-
genschaftskatasters (Aktualisierung der Nutzungsarten und der 
Lagebezeichnungen) durchgeführt.

Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftskata-
sters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat

Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- 
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

Im Amt Unterspreewald, Gemeinde: Steinreich, Gemarkung: 
Damsdorf, Flur 1 wurden Arbeiten zur Verbesserung des Lie-
genschaftskatasters (Aktualisierung der Nutzungsarten und der 
Lagebezeichnungen) durchgeführt.

Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftskata-
sters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
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werte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges 
und rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. 
Des Weitern kann in diesem System eine kostenfreie amtliche 
Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format abgerufen werden.

Schriftliche oder mündliche Bodenrichtwertauskünfte sind auch 
in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Gutachter-
ausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-Spree-
wald, Geschäftsstelle, Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spree-
wald)) erhältlich.

gez. Schiefelbein
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)

Information des  
Gutachterausschusses im 

Landkreis Dahme-Spreewald

Aktuelle Bodenrichtwerte  
zum 01.01.2022

Am 28. Januar 2022 hat der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald 547 allgemeine 
und 24 besondere Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022 
beschlossen.

Die Bodenrichtwerte werden auf der Basis der abgeschlosse-
nen Grundstückskaufverträge des Vorjahres ermittelt. Der Bo-
denrichtwert bezieht sich auf ein durchschnittliches baureifes 
Grundstück, d.h. auf ein Grundstück, welches ohne weitere 
Aufwendungen für Freimachung, Erschließung o. ä. bebaubar 
ist. Die Unterschiede in der Höhe der Richtwerte sind im We-
sentlichen in der Lage begründet. Weitere Einflussgrößen wie 
z. B. Erschließung und Grundstücksgröße sind ebenfalls von 
Bedeutung für den Kaufpreis. Kleinere Grundstücke erzielen re-
gelmäßig höhere Preise pro m² als Größere. Für das Gebiet des 
Amtes Unterspreewald wurden zum Stichtag 01.01.2022 folgen-
de Bodenrichtwerte ermittelt:

Zone BRW-Zone Beschluss 
01.01.2022

(€/m²)

Merkmale 
01.01.2022

0052 Schönwalde WA 110 WA
3189 Schönwalde 60 MD 800 m²
3045 Freiwalde 45 MD 800 m²
3049 Friedrichshof 15 MD 1.000 m²
3081 Groß Wasserburg 30 MD 1.000 m²
3109 Krausnick 30 MD 1.000 m²
3133 Leibsch 18 MD 800 m²
3134 Leibsch Ufer 40 MD UG
3145 Neu Lübbenau 35 MD 800 m²
3146 Neu Lübbenau 

Lübbener Str.
18 MD 1.000 m²

3141 Neuendorf am See 50 MD 800 m²
3157 Niewitz 45 MD 1.000 m²
3169 Reichwalde 15 MD 1.000 m²
3177 Rietzneuendorf 25 MD 1.000 m²
3185 Schlepzig 40 MD 800 m²
3187 Schlepzig Ufer 80 MD UG
3805 Staakow 20 MD 1.000 m²
3817 Waldow bei Brand 25 MD 1.000 m²

0082 Golßen Joachimsteich 220 WA
4202 Golßen M 50 M 700 m²
4501 Golßen Landwehr 15 MD 1.000 m²
4503 Golßen Prierow 10 MD 1.000 m²
3305 Altgolßen 15 MD 1.000 m²
3325 Damsdorf 10 MD 1.000 m²
3329 Drahnsdorf 20 MD 1.000 m²

Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der Lie-
genschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben werden.
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 22_62_60_0006
Die Einsichtnahme ist im Rahmen der allgemeinen Öffnungszei-
ten möglich.

Vom 14. März 2022 bis 11. April 2022

Im Auftrag
Kuse - Amtsleiter -
________________________________________________________

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat

Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- 
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

Im Amt Unterspreewald, Gemeinde: Krausnick-Groß Wasser-
burg, Gemarkung: Krausnick, Flur 12

wurden Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters 
(Aktualisierung der Nutzungsarten und der Lagebezeichnungen) 
durchgeführt.

Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftska-
tasters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der Lie-
genschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben werden.

Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 22_62_60_0009

Die Einsichtnahme ist im Rahmen der allgemeinen Öffnungszei-
ten möglich.

Vom 11. März 2022 bis 11. April 2022

Im Auftrag
Kuse -Amtsleiter-

Bodenrichtwerte  
zum Stichtag 01.01.2022

Bekanntmachung der Veröffentlichung  
der Bodenrichtwerte für den Bereich 

des Amtes Unterspreewald
Am 28. Januar 2022 hat der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald die Bodenricht-
werte zum Stichtag 01.01.2022 beschlossen. Gemäß § 12 Abs. 
2 der Gutachterausschussverordnung des Landes Brandenburg 
vom 12. Mai 2010 (GVBl. II 21. Jahrgang, Nr. 27) sind die Boden-
richtwerte zu veröffentlichen.

Die Veröffentlichung erfolgt über das Bodenrichtwertportal 
„Boris Land Brandenburg“ im Internet unter www.boris-
brandenburg.de/boris-bb/

Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachteraus-
schüsse und der LGB „BORIS (BOdenRichtwertInformations-
System) Land Brandenburg“ können Nutzer digitale Bodenricht-
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Entwicklungszustand
E Bauerwartungsland
Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand
keine Angabe: erschließungsbeitrags- und kostenerstat-

tungsbetragsfrei
ebf: erschließungsbeitrags-/kostenerstattungs-

betragsfrei und abgabenpflichtig nach Kom-
munalabgabengesetz

Es wurden 21 Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftliche 
Flächen für verschiedene Bereiche des Landkreises ermittelt. 
Für das Amt Unterspreewald wurden nachfolgende land- und 
forstwirtschaftliche Bodenrichtwerte ermittelt.

Art der Nutzung €/m²
Ackerland, Spreewald, Ackerzahl 25 0,50
Grünland, Spreewald, Grünlandzahl 30 0,50
Forsten, Spreewald, mit Aufwuchs 0,50
Ackerland, Schenkenländchen, Ackerzahl 25 0,65
Grünland, Schenkenländchen, Grünlandzahl 30 0,65
Forsten, Schenkenländchen, mit Aufwuchs 0,70
Ackerland, Golßen, Ackerzahl 30 1,10
Grünland, Golßen, Grünlandzahl 40 0,65
Forsten, Golßen, mit Aufwuchs 0,65

Der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinforma-
tion Brandenburg hat in Zusammenarbeit mit den Gutachter-
ausschüssen für Grundstückswerte sein Informationsangebot 
im brandenburg-viewer (http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.
htm) erweitert. Zu den angebotenen Geobasisdaten gehören 
Topographische Karten, die Automatisierte Liegenschaftskarte 
und Luftbilder. Diese können einzeln oder in Kombination mit 
den Bodenrichtwertinformationen überlagert werden.

Der brandenburg-viewer erlaubt damit einen visuellen Einblick in 
die aktuellen Bodenrichtwerte auf verschiedenen Darstellungs-
grundlagen. Ferner steht eine Ortssuche zur Verfügung. Die Orts-
suche ermöglicht eine Suche nach beliebigen Gebieten. Hierbei ist 
es möglich, eine Adresse (Straße, PLZ und Hausnummer) oder ei-
nen Ort, einen Gemarkungsnamen oder Flurkennzeichen (Kataster-
angaben) oder einen Kartenblattnamen (Kartenblätter) einzugeben. 
Für die Bodenrichtwertdarstellung werden eine Zeichenerklärung 
und Informationen zu den dargestellten Bodenrichtwerten und de-
ren wertbeeinflussenden Merkmalen in separaten Erläuterungen 
angeboten. (Quelle: Vermessung Brandenburg, Nr. 2/2010, S. 73)

Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachteraus-
schüsse und der LGB „BORIS (BOdenRichtwertInformations-
System) Land Brandenburg“ können Nutzer digitale Bodenricht-
werte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges 
und rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. 
Des Weitern kann in diesem System eine kostenfreie amtliche 
Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format abgerufen werden 
(www.boris-brandenburg.de/boris-bb/).

Weitere mündliche oder schriftliche Auskünfte zum Grund-
stücksmarkt sind in der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses unter den Rufnummern 03546 202758, -60, -90 per 
E-Mail Anfrage über gaa@dahme-spreewald.de oder FAX 03546 
201264 (Reutergasse 12, 15907 Lübben) erhältlich.

gez. Schiefelbein
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)

Zone BRW-Zone Beschluss 
01.01.2022

(€/m²)

Merkmale 
01.01.2022

3347 Falkenhain 25 MD 1.000 m²
3367 Gersdorf 15 MD 1.000 m²
3375 Glienig 18 MD 1.000 m²
3387 Hohendorf 12 MD 1.000 m²
3391 Jetsch 15 MD 1.000 m²
3403 Kasel-Golzig 15 MD 1.000 m²
3411 Krossen 15 MD 1.000 m²
3423 Mahlsdorf 10 MD 1.000 m²
3483 Schäcksdorf 10 MD 1.000 m²
3467 Schenkendorf 15 MD 1.000 m²
3471 Schiebsdorf 12 MD 1.000 m²
3463 Sellendorf 15 MD 1.000 m²
3464 Sellendorf, Schöneiche 15 MD 1.000 m²
3547 Zauche 10 MD 1.000 m²
3559 Zützen 28 MD 1.000 m²
4502 Zützen, Sagritz 10 MD 1.000 m²

6001 Freiwalde 15 G
6051 Golßen Gewerbegebiet 1 30 G
6052
6053

Golßen 
Gewerbegebiete 2 + 3

15 G

6055 Altgolßen 10 G
6056 Altgolßen Photovoltaik 5 SO
6054 Kasel-Golzig 5 G
6061 Zützen 5 G

6318 Krausnick, 
Ferienhausgebiet

50 SO FZT 
1.000 m²

6319 Krausnick, 
Ferienhausgebiet

2 E SO FZT

7044 Neuendorf am See 18 SE
7049 Neuendorf am See, 

Wutscherogge SE
10 SE ASB

3190 Schönwalde ASB 25 M ASB
3818 Waldow/Brand ASB 10 M ASB
3158 Niewitz, Freiwalde ASB 20 M ASB
3170 Reichwalde ASB 8 M ASB
3179 Gemeinde Rietzneuen-

dorf-Staakow ASB
10 M ASB

3110 Gemeinde Krausnick 
Großwasserburg ASB

10 M ASB

3148 Gemeinde 
Unterspreewald ASB

10 M ASB

3186 Gemeinde Schlepzig ASB 15 M ASB
4201 Stadt Golßen ASB 10 M ASB
3404 Gemeinde Kasel-Golzig 

ASB
8 M ASB

3330 Gemeinde Drahnsdorf ASB 8 M ASB
3376 Gemeinde Steinreich ASB 8 M ASB
3066 Märkische Heide ASB 12 M ASB

Abkürzungen:

Art der baulichen Nutzungen
W Wohnbaufläche
WA allgemeines Wohngebiet
M gemischte Baufläche
MD Dorfgebiet
G gewerbliche Baufläche
SE Sondergebiet Erholung
SO Sondergebiet
Ergänzung Art der Nutzung
ASB Außenbereich
FZT Freizeit und Touristik
UG Ufergrundstück
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Ausschreibungen Amt Unterspreewald

Die Stadt Golßen informiert

- Öffentliche Ausschreibung -
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort in der Hauptstraße 26 in 
15938 Golßen eine sanierte barrierefreie Wohnung. Die Woh-
nung befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über 2 Zimmer 
inkl. Küche und Duschbad mit einer Gesamtwohnfläche von 
75,90 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sowie der Fliesenspie-
gel in der Küche sind gefliest. Alle anderen Fußböden sind mit 
einem hochwertigen und pflegeleichten PVC-Design Belag aus-
gestattet. Die Wände sind mit weißer Raufasertapete versehen.
Für die öffentlich geförderte Wohnung ist ein Wohnberechti-
gungsschein erforderlich.
Die Warmmiete beträgt 499,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 344,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 155,00 €/mtl. zusam-
men.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 688,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 68 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1880.
Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
bauamt@unterspreewald.de

Amt Unterspreewald

Amtliche Bekanntmachung
Amt Unterspreewald
Wahlleiter

Verlust der Rechtsstellung eines Vertreters  
der Gemeinde Drahnsdorf gemäß § 59 Abs. 1 

Nr. 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz 
(BbgKWahlG)

Ich gebe bekannt, dass Frau Stephanie Fladda, Gemeindever-
treterin der Gemeinde Drahnsdorf für die „Wählergemeinschaft 
Drahnsdorf“, ihr Mandat auf der Grundlage des § 59 Abs. 1 Nr. 1 
des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) 
zum 10.01.2022 niedergelegt hat und somit der Verlust der 
Rechtsstellung als Mitglied der Gemeindevertretung nach § 59 
Abs. 1 Nr. 1 BbgKWahlG festgestellt wurde.
Herr Guido Schulze und Herr Lars Köhler haben jeweils die 
Wahl als Ersatzpersonen für den Wahlvorschlag der „Wählerge-
meinschaft Drahnsdorf“ nicht angenommen.
Frau Grit Grundke hat als Ersatzperson für den Wahlvorschlag 
der „Wählergemeinschaft Drahnsdorf“ das Mandat als Ge-
meindevertreterin der Gemeinde Drahnsdorf mit Wirkung vom 
07.02.2022 angenommen und rückt in die Gemeindevertretung 
nach.

Golßen, 11.02.2022

gez. Graßmann 
Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald

Trink- und Abwasserverbände
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Einladung
Die Jagdgenossenschaft Schlepzig lädt alle Jagdgenossen bzw. 
ihre gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten zur Genos-
senschaftsversammlung am Donnerstag, dem 17.03.2022 um 
19.00 Uhr in das Gemeindezentrum, Kockotweg 1, ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 

Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Bericht des Jagdvorstehers über das Jagdjahr 2020/2021 

und 2021/22
5. Bericht des Kassenführers
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Bericht der Jagdpächter
8. Entlastung des Vorstandes und Kassenwartes
9. Beschluss über die Auszahlung der Jagdpacht
10. Darlegung Haushaltsplan des Jagdjahres 2022/23 durch 

den Kassenführer
11. Bestätigung des Haushaltsplanes
12. Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes
13. Verschiedenes
14. Schlusswort des Jagdvorstehers

Bitte denken Sie daran, dass bei einem Eigentumswech-
sel, der Grundbuchauszug und eine Bankverbindung für 
die Auszahlung der Pacht dem Vorstand vorzulegen ist. 
Es sind die am Tag der Sitzung geltenden Corona-Hygiene-Re-
geln einzuhalten.

M. Noah 
Jagdvorsteher

Sonstiges

Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung  
Kasel-Golzig,
Verfahrensnummer 6004 J

Öffentliche Bekanntmachung

Ausschreibung der für die Abfindung  
der Teilnehmer und für die Ausführung  

von Maßnahmen nicht mehr benötigten Flächen
(Vergabe des Masselandes)

In dem Bodenordnungsverfahren Kasel-Golzig soll das zur 
Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (sogenanntes 
Masseland) im Wege der Ausschreibung vergeben werden. Die 
übrig gebliebenen Flächen sind gemäß § 54 Abs. 2 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) in der derzeit gültigen Fassung, in 
einer dem Zweck der Flurbereinigung entsprechenden Weise zu 
verwenden. Diese Zweckbindung bedeutet, dass die Zuteilung 
vorrangig an Teilnehmer des Bodenordnungsverfahrens Kasel-
Golzig erfolgt und dass dabei landwirtschaftlich bzw. forstwirt-
schaftlich tätige Teilnehmer vorrangig zu berücksichtigen sind. 
Ein Teilnehmer hat außerhalb seines Abfindungsanspruches kei-
nen Rechtsanspruch auf Zuweisung von Masseland.

Bei den Masselandflurstücken handelt es sich um folgende Flä-
chen:

Gemeinde 
Bersteland

Gemarkung Freiwalde 2 Flurstück 
(Grünland)

Gemeinde 
Bersteland

Gemarkung Reichwalde 1 Flurstück 
(Grünland)

Gemeinde 
Bersteland

Gemarkung Reichwalde 1 Flurstück
(Ackerland)

Jagdgenossenschaften

Einladung
Am Freitag, dem 25.03.2022 findet um 19.30 Uhr im Gebäu-
de der Freiwilligen Feuerwehr Reichwalde die Jagdgenossen-
schaftsversammlung der Jagdgenossenschaft „Bersteland“ 
statt. Dazu sind alle Eigentümer bejagbarer Flächen in der Ge-
markung Reichwalde recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bekanntgabe und Abstimmung der Tagesordnung
3. Rechenschafts- und Kassenbericht; Haushalt; Bericht des 

Vorstandes
4. Bericht des Jagdpächters
5. Beschluss über den Antrag auf Neuverpachtung
6. Beschluss über die Auflösung des Jagdpachtvertrages vom 

06.07.2012
7. Beschluss über die Änderung des Jagdpachtvertrages vom 

06.07.2012
8. Sonstiges

Auf die aktuellen Corona-Auflagen ist zu achten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Graßmann
Jagdvorsteher
________________________________________________________

Jagdgenossenschaft Schönwald/OT Schönwalde
Vroni Noack
Jagdvorsteherin Schönwalde
Kirchhofstraße 1a, 15910 Schönwald

Einladung
Alle Jagdgenossen bzw. Ihre gesetzlichen Vertreter oder Bevoll-
mächtigten der Jagdgenossenschaft Schönwald/OT Schönwalde 
werden zu der am 23.03.2022, Einlass 17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr
in der Sportlergaststätte Schönwalde stattfindenden Jagdge-
nossenschaftsversammlung herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Jagdvorstehers über das Jagdjahr 2021/2022
4. Bericht der Pächtergemeinschaften über das Jagdjahr 

2021/2022
5. Kassenbericht/Jahresrechnung 2021/2022 durch den Kas-

senführer
6. Bericht des Rechnungsprüfers zur Jahresrechnung 

2021/2022
7. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers für 

die Jahresrechnung 2021/2022 durch die Genossenschafts-
versammlung

8. Feststellung und Ausführung des Haushaltsplanes 
2022/2023 durch den Kassenführer

9. Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2022/2023 durch die 
Genossenschaftsversammlung

10. Vorstellung der Bewerber zur Verpachtung der Jagdbögen 
Schönwalde 1 und 2

11. Abstimmung über die Verpachtung der Jagdbögen Schön-
walde 1 und 2 durch die Vollversammlung

12. Diskussion und Beschlussfassung zu den Erlösen der Jagd-
genossenschaft

13. Verschiedenes
Wir bitten um Beachtung der derzeit gültigen Coronaschutz-
maßnahmen.

gez. V. Noack
Vorsitzende des Jagdvorstandes
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Gemeinde 
Kasel-Golzig

Gemarkung Kasel-Golzig 1 Flurstück
(Ackerland)

Gemeinde 
Kasel-Golzig

Gemarkung Kasel-Golzig 1 Flurstück
(Grünland)

Gemeinde 
Kasel-Golzig

Gemarkung Zauche 1 Flurstück
(Ackerland)

Bei Interesse sind für jedes Masselandflurstück Einzelangebote 
im verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Masselandan-
gebot BOV Kasel-Golzig“ abzugeben an:

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
Regionalstelle Luckau
Frau Iris Reppmann
Karl-Marx-Straße 21
15926 Luckau

Endtermin der Ausschreibung:
31. März 2022, 16:00 Uhr

Verspätet eingegangene Angebote werden nicht berücksichtigt.

Die Unterlagen zu den Flurstücken können ab Erscheinen des 
Amtsblattes beim
Vermessungsbüro des ÖbVI Falko Marr
Madlower Hauptstraße 7
03055 Cottbus
mündlich (Tel. 0355 58443-238), per E-Mail (Bodenordnung@
oebvi-marr.de) oder schriftlich angefordert werden.
Über die Zuordnung des Masselandes wird nach Anhörung des 
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft entschieden. Die end-
gültige Vergabe des Masselandes wird durch einen Nachtrag 
zum Flurbereinigungsplan festgesetzt und bekannt gegeben.

Im Auftrag

gez. I. Reppmann
Fachvorstand

Amtsblatt für das Amt Unterspreewald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, 
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